
Was geschieht nach 
der Rückkehr? Hinter 
dem willkommenen 
Schleier des 
Nichtwissens
Die Schweiz tut alles, damit weggewiesene Asylsuchende aus 
Eritrea in ihr Land zurückkehren. Was mit ihnen dort passiert, 
weiss in Bern aber niemand so genau. Jetzt sprechen erstmals 
Eritreer öZentlich darüber, wie es ihnen ergangen ist. Turück 
in die Diktatur, 1eil f.
Eine Recherche von Christian Zeier (Text) und Florian Spring (Bilder), 08.04.2020
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Das Treffen kam nach langer Vorbereitung zustande: Tesfay suchte vergeblich in der Schweiz 
Asyl, kehrte zurück nach Eritrea – und floh nach zwei Tagen schon wieder.

Eigentlich hat 1es–ay abgeschlossen « mit Eritrea, mit der Schweiz und 
überhaupt. IHch bin ohne GoZnung und hasse es, zu leben. Deshalb will ich 
nur noch »ott nahe seinR, sagt er. Turückziehen wollte er sich, Kuhe jnden 
in einem :loster, nie mehr sprechen über das Scheitern und über all das, 
was schie–gelau–en ist. 

Doch Fetzt droht seinem Sohn dasselbe Schicksal wie ihmM die Wegweisung 
aus der Schweiz und die Kückkehr in die eritreische Diktatur. Deshalb 
sitzt 1es–ay nun in diesem leeren äestsaal, im obersten Stock eines kleinen 
Gotels. Er ist gekommen, um seine »eschichte ein letztes Ual zu erzvhlen.

Warum er in die Schweiz gePohen ist. 

Wieso er –reiwillig in die Diktatur zurückkehrte. 

Önd wieso er Eritrea dann erneut 2erlassen hat.
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Zur Recherche-Serie

Die dreiteilige Serie «Zurück in die Diktatur» entstand in Zusammenarbeit 
mit dem Schweizer Recherchekollektiv Reflekt. Wie ergeht es Asylsuchen-
den aus Eritrea, die von der Schweiz abgewiesen wurden und in ihre Heimat 
zurückkehren? Reporter Christian Zeier und Fotograf Florian Spring sind ans 
Horn von Afrika gereist, haben in Eritreas Nachbarland Äthiopien Dutzende 
Interviews geführt und die Geschichten von Rückkehrern rekonstruiert und 
verifiziert. 

Dass Eritrea die 0olitik, die Justiz und die -Zentlichkeit in der Schweiz seit 
Jahren umtreibt, hat 2or allem drei »ründeM 

« Erstens ist Eritrea seit 4’ff ununterbrochen das wichtigste GerkunNs6
land 2on Asylsuchenden in der Schweiz. Kund (’)’’’ »esuche sind in 
dieser Teit eingegangen. 

« Tweitens wird darüber gestritten, wie schlimm die Uenschenrechtslage 
in Eritrea genau ist und was Uenschen erwartet, denen die Schweiz 
keinen Schutz gewvhrt. Üach wie 2or erhalten die meisten eritreischen 
Asylsuchenden in der Schweiz entweder Asyl oder eine 2orlvujge Au–6
nahme. Doch seit 4’f3 ist das Staatssekretariat –ür Uigration VSEU7 
deutlich strenger und –vllt anteilsmvssig mehr negati2e Entscheide. 
8ber 5’’’ Eritreerinnen hvtten die Schweiz seither 2erlassen müssen « 
im ?ergleich zu Lvndern wie Deutschland oder »rossbritannien schvtzt 
die Schweiz die Kückkehr nach Eritrea weniger problematisch ein.

« Drittens kehren dennoch kaum Eritreer in ihr Geimatland zurück. ärei6
willig gehen nur ganz wenige, und un–reiwillige Kückkehrerinnen « 
sprich AusschaZungsPüge « akzeptiert das Kegime in Asmara nicht. 

Die Schweiz weist also immer mehr Uenschen weg, kann sie aber nicht zur 
Ausreise zwingen. Das ist in etwa so, als würde Femand zu einer »e–vngnis6
stra–e 2erurteilt und könnte dann selbst entscheiden, ob er sie antreten will.

Ein Flugticket und Tausende Franken in bar
Die äolge da2onM Hmmer mehr abgewiesene Asylsuchende tauchen unter, 
reisen in andere Lvnder weiter oder landen hier in der Schweiz in der 
Üothil–e. 4’f9 waren Eritreer erstmals die grösste »ruppe 2on Üothil–e6
beziehenden. 4’fé waren es über é’’, die nur noch das Üötigste zum 8ber6
leben bekamen und in zugewiesenen ÖnterkünNen leben mussten, ohne 
Erwerbsmöglichkeit, ohne Aussicht au– Hntegration.

Es ist genau die Situation, in der 1es–ays Sohn derzeit ist. Önd weil Uen6
schen wie er die Schweiz nicht 2erlassen, werden die äorderungen immer 
lauter, die Kückkehr nach Eritrea au– irgendeine Art zu –ördern « oder 
gar zu –orcieren. IHch denke, wenn man ein bisschen »eld in die Gand 
nimmt, könnten diese Leute auch zu Tehntausenden –reiwillig und mit 
Würde in ihr Geimatland zurückkehrenR, sagte die S?06Üationalrvtin Bar6
bara Steinemann letztes Jahr gegenüber der IKundschauR. IDer Bund hat 
da–ür zu sorgen, dass die :antone die Wegweisungen 2ollziehen könnenR, 
liess sich Örs Betschart, ?izeprvsident der ?ereinigung der kantonalen 
Uigrationsbehörde, in der ÜTT zitieren. Önd 1oni Locher, Gonorarkonsul 
und Sprachrohr der eritreischen Kegierung in der Schweiz, –orderte in der 
ISonntagsTeitungRM IDer Bund muss rasch eine –reiwillige Kückkehr nach 
Eritrea organisieren.R
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An ein Kücknahmeabkommen mit Eritrea glaubt aktuell kaum Femand. Die 
Schweizer Behörden tun Fedoch einiges da–ür, dass abgewiesene Asylsu6
chende –reiwillig zurückkehren. Dazu wird den BetroZenen einerseits das 
Leben in der Schweiz schwer gemacht « darüber spvter mehr. 

Andererseits gibt es –ür Kückkehrwillige ein kostenloses älugticket nach 
Eritrea sowie 5’’’ bis Ä’’’ äranken in bar. An–ang Jahr erhielten abgewie6
sene Asylsuchende im :anton Bern ein AngebotM Wer sich bis zum fÄ. Uvrz 
–ür eine selbststvndige Kückkehr anmeldete, hvtte 2on einer Ierhöhten 
jnanziellen Kückkehrhil–e projtierenR können. »ewirkt hat der Anreiz 
nichtM IDas Angebot hat allgemein kaum Anklang ge–undenR, schreibt die 
Kückkehrberatung des :antons Bern au– An–rage, Iund 2on Eritreern ha6
ben wir gar keine neuen Anmeldungen erhalten.R

Doch was bedeutet es, nach Eritrea zurückzukehrenC Hst das –ür die Uen6
schen, die 2on dort gePohen sind, überhaupt möglichC Was erwartet sie in 
der DiktaturC

«Ich habe es nicht gescha»W
1es–ay trvgt den weissen Ömhang eines Uönchs, als er an einem Uorgen im 
Dezember 4’fx die Lobby unseres Gotels in Addis Abeba durchschreitet. Er 
betritt den metallenen LiN neben der KOception, –vhrt hinau– in den –ünNen 
Stock und steht dann 2or einer äenster–ront, die den Blick au– das au–6
strebende ?iertel Bole –reigibtM breite Strassen, kleine :aZees, Shopping6
zentren und rundherum Baustellen, au– denen meist chinesische äirmen 
Gochhvuser in den Gimmel ziehen. 1es–ay aber interessiert sich nicht –ür 
die Aussicht. Der Uann Uitte –ün–zig eilt in den angrenzenden äestsaal. 
Gier wird er in den kommenden zwei Stunden sein Leben ausbreiten « 
zumindest die schwierigen 1eile da2on.
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In der relativen Sicherheit des Nachbarlandes: Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba.

Wvhrend knapp zweier Uonate haben wir dieses 1reZen 2orbereitet, haben 
?ertrauen au–gebaut und da–ür gesorgt, dass der Kückkehrer 1es–ay sei6
ne »eschichte anonym und ohne Angst 2or den Behörden erzvhlen kann. 
Dennoch ist er 2orsichtig in den ersten Uinuten, gibt kurze Antworten und 
blockt äragen nach seiner Jugend ab. 

Doch 1es–ay hat auch eine Uoti2ation, mit uns zu sprechenM Sein Sohn 
hat in der Schweiz einen negati2en Asylbescheid bekommen und müsste 
das Land Fetzt eigentlich 2erlassen. Hm Entscheid schreibt das SEU, dass 
der ?ater schliesslich auch zurückgekehrt sei und in Eritrea lebe. 1es–ay, 
der als Uönch im Üachbarland qthiopien lebt, will zeigen, dass das nicht 
stimmt. Je lvnger er spricht, desto aus–ührlicher werden seine Antworten. 
Üur einmal 2ersagt ihm die Stimme. IHch habe mein Bestes gegeben, um 
2on der Schweizer Kegierung akzeptiert zu werdenR, sagt der alte Uann. 
IAber ich habe es nicht geschaQ. Hch habe 2ersagt. Önd Fetzt leidet meine 
ganze äamilie darunter.R Dann beginnt er zu weinen.

üillkZr und wNangsarbeit
Eritreerinnen benötigen eine Erlaubnis, um ihr Land zu 2erlassen. Die eri6
treische Kegierung hat wiederholt erklvrt, dass illegal ausgereiste Lands6
leute straZrei zurückkehren können, wenn sie gewisse Bedingungen er6
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–üllen. So müssen sie etwa eine Steuer –ür den WiederauYau des Landes 
zahlen oder einen sogenannten letter of regret unterschreiben, der einem 
Schuldeingestvndnis gleichkommt. Weil die illegale Ausreise eine StraNat 
sei, so die eritreischen Behörden, könne es in einigen ävllen zu Iangemes6
senen, wenn auch milden Stra–enR kommen VIappropriate, though lenient, 
penaltiesR7.

Die Schweizer Behörden lehnen sich oZenbar an diese Argumentation an. 
Seit 4’f3 sieht das SEU die illegale Ausreise aus Eritrea allein nicht mehr 
als »rund, um in der Schweiz als älüchtling anerkannt zu werden. Das SEU 
geht da2on aus, dass gewisse gePohene 0ersonen –reiwillig zurückkehren 
können, ohne in Eritrea eine un2erhvltnismvssige Stra–e –ürchten zu müs6
sen. 

IEritreer, die eine Wegweisung erhalten haben, können Federzeit –reiwil6
lig zurückkehrenR, sagte SEU6…he– Uario »attiker Ende 4’fx gegenüber 
der ÜTT. Jedes Asylgesuch werde sorg–vltig und einzeln geprüN, ergvnzt 
SEU6Sprecher Daniel Bach au– An–rage. Wegweisungen würden nur aus6
gesprochen, wenn das SEU dabei zum Schluss komme, dass die betroZene 
0erson in der Geimat keine konkrete Bedrohung erwartet. 

Dass dies eine besten–alls sehr blauvugige Sicht au– die Lage in Eritrea 
ist, zeigen die »eschichten, die das gemeinnützige Schweizer Kecherche6
kollekti2 KePekt in Tusammenarbeit mit der Kepublik rekonstruiert und 
2erijziert hat. 

1es–ay ist der erste Eritreer, der öZentlich da2on erzvhlt, worüber in der 
Schweiz sonst nur spekuliert werden kannM Was passiert mit einem, der aus 
Eritrea gePohen ist und dann wieder dorthin zurückkehrtC Seine und 2ier 
weitere »eschichten wer–en kein gutes Licht au– die Schweizer Asylpra;is.

bschon es gewisse Anzeichen einer -Znung gibt, ist Eritrea immer noch 
eines der am stvrksten abgeschotteten Lvnder der Welt. :lar ist, dass das 
Land unter schwierigen wirtschaNlichen Bedingungen äortschritte bei der 
Erreichung gewisser Entwicklungsziele gemacht hat « besonders im »e6
sundheits6 und Bildungssektor.

:lar ist aber auch, dass eine einzige 0artei mit eiserner äaust regiert. 
Dass die Uenschen nicht wissen, wie lange sie den obligatorischen Üa6
tionaldienst leisten müssen, der nach internationalem Kecht durchaus als 
Twangsarbeit gewertet werden kann Vmehr dazu im dritten 1eil dieser Se6
rie7. Dass Fegliche politische pposition unterdrückt wird und dass es keine 
Uedien6 und Ueinungs–reiheit gibt. 

So wurden in der ?ergangenheit zahlreiche kritische Journalisten und 0o6
litiker ohne ?er–ahren ins »e–vngnis gesteckt. ?on 2ielen HnhaNierten weiss 
man nicht einmal, ob sie noch am Leben sind. Diese Uenschenrechts6
2erletzungen werden 2on niemandem bestritten, der sich ernsthaN mit 
Eritrea auseinandersetzt. Weniger klar ist, in welchem Ausmass und wie 
systematisch sie begangen werden.

Uit  ganz  wenigen  Ausnahmen  basiert  die  Einschvtzung  der 
Uenschenrechtslage au– Teugenaussagen. Es gibt ?orwür–e 2on äolter und 
Twangsarbeit, 2on systematischen Uisshandlungen und aussergerichtli6
chen Ginrichtungen « aber kaum Dokumente, Bilder oder ?ideos, die dies 
belegen. Ginzu kommt, dass Eritrea internationalen Beobachtern den Tu6
gang zu seinen »e–vngnissen 2erwehrt und es unabhvngigen rganisatio6
nen unmöglich macht, die Kückkehr gePohener Eritreerinnen 2or rt zu 
überwachen.
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mie,and Neissp Nas Jassiert
Das SEU kommt daher au– Seite f4 seines aktuellsten Eritrea6Berichtes zum 
SchlussM IEine 8berwachung zurückgekehrter ehemaliger Asylbewerber ist 
nicht möglich. Dies bedeutet, dass es an wesentlichen Hn–ormations uellen 
V...7 –ehlt.R Önd au– Seite 3fM IEine uelle besagt, dass »erüchten zu–olge 
einige inhaNiert sind und andere nicht. Hn den meisten ävllen gibt es Fe6
doch keinerlei Hn–ormationen.R VDieser SEU6Bericht wurde 2om European 
Asylum Support ce 2eröZentlicht.7

Hn den Jahren 4’fÄ und 4’f3 hat die eritreische Kegierung »esprvche zwi6
schen –reiwillig zurückgekehrten 0ersonen und europvischen Delegatio6
nen organisiert « darunter auch eine äact6äinding6Uission der Schweiz. 
?ertreter des Kegimes waren anwesend und haben Hnter2iew60artner sowie 
8bersetzer organisiert. Selbst das SEU schreibt, dass die Aussagen unter 
diesen Ömstvnden Imit ?orsichtR zu behandeln seien. Ein Ersuchen, mit 
Kückkehrern aus der Schweiz zu sprechen, wurde abgelehnt. 

Weil es in Eritrea selbst so schwierig ist, an unabhvngige Hn–ormationen 
zu kommen, sind wir –ür diese Kecherche ins Üachbarland qthiopien ge6
reist. Gier, im Staat mit ff4 Uillionen Einwohnern, lebt etwa ein Drittel 
der geschvtzt Ä’’)’’’ Uenschen, die aus Eritrea gePohen sind. Das sind 
f’ 0rozent der Be2ölkerung VÄ,f Uillionen7. Die :ulturen der beiden Lvn6
der vhneln sich stark, und qthiopien 2er–olgte lange Teit eine 0olitik der 

Zenheit gegenüber gePohenen Eritreern. Gier können sie oZen über ihre 
Geimat sprechen « unabhvngig 2om Druck einer westlichen Asylbehörde 
oder ihrer eigenen Kegierung.

wNei zahre Nartenp äNei zahre kf,JAen
Hm Juni 4’f( betritt 1es–ay erstmals Schweizer Boden. 8ber den Sudan, die 
Sahara, Libyen, das Uittelmeer und Htalien landet er zuerst im Emp–angs6
zentrum …hiasso, dann im Durchgangszentrum äriedeck in Buch SG und 
zuletzt in der AsylunterkunN Üeunkirch bei Scha ausen. Gier bleibt er 
2ier Jahre. Die ersten zwei wartet er au– seinen Asylentscheid « die ande6
ren zwei kvmpN er gegen diesen an. Denn das SEU hvlt 1es–ay nicht –ür 
politisch 2er–olgt, weist sein Asylgesuch ab und lvsst ihn nur aus humani6
tvren »ründen als sogenannt 2orlvujg au–genommenen Auslvnder in der 
Schweiz leben. 

Das erschwert ihm den Au–enthalt mehr–ach. Erstens jndet er keine Ar6
beit und erhvlt mit seinem Status nur eine reduzierte Sozialhil–e. Twei6
tens ist bei 2orlvujg au–genommenen Auslvndern der äamiliennachzug 
eingeschrvnkt. Wvhrend 1es–ay noch um einen besseren Au–enthaltsstatus 
kvmpN, Pieht auch sein Sohn aus Eritrea. Weil der ?ater ihn nicht regulvr in 
die Schweiz holen kann, nimmt er den ge–vhrlichen Weg durch die Wüste 
und über das Uittelmeer au– sich. 

Önd drittens kann 1es–ay mit seinem Status und der Abhvngigkeit 2on der 
Sozialhil–e seinen Wohnort nicht –rei wvhlen. IHch bin ein alter Uann und 
brauche meine äamilieR, sagt er. IDeshalb wollte ich bei meinem Sohn sein. 
Aber sie haben uns nicht erlaubt, zusammenzuleben.R
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Tesfay mit dem weissen Umhang des Mönchs. Nachdem er zum zweiten Mal aus Eritrea floh, lebt er jetzt in einem äthiopischen 
Kloster.

?ier Jahre nach seiner AnkunN in der Schweiz gibt 1es–ay au–. IHch bin 
gegangen, weil es mir schlecht gingR, sagt er. IHch war erstaunt, dass so was 
ausgerechnet dort passiert, wo Kecht und Demokratie herrschen.R Er ent6
scheidet sich –ür die –reiwillige Kückkehr und wvhlt damit das seiner An6
sicht nach kleinere 8belM Diktatur statt hnmacht und 0erspekti2losigkeit. 

So wie 1es–ay haben in den letzten drei Jahren rund fÄ’ Eritreer die Schweiz 
kontrolliert und selbststvndig 2erlassen « wie 2iele 2on ihnen tatsvchlich in 
ihre Geimat zurückgekehrt sind, kann das SEU nicht sagen.

o, äNeiten Tag in Eritrea kB,,t der RrieA
Hm Juni 4’fé Piegt 1es–ay 2on Türich aus nach Hstanbul und 2on dort in die 
eritreische Gauptstadt Asmara. IHch –ühlte mich traurig, etwas vngstlich 
und hoZnungslosR, erinnert er sich. Eigentlich wollte er lieber nach qthio6
pien reisen, doch als eritreischer Staatsangehöriger ohne Keisepass steht 
ihm diese ption nicht oZen. 

Am älugha–en 2on Asmara triQ 1es–ay erstmals seit seiner älucht wieder 
au– uni–ormierte Beamte seines Geimatlandes. Sie nehmen seine 0ersona6
lien au–, wollen wissen, woher er komme, wie er heisse und wo er wohnen 
werde. 1es–ay gibt die Adresse seines Bruders an. IEritrea hat mich ganz ge6
wöhnlich begrüsstR, sagt er. IDas ist ihr System. Sie machen keinen grossen 
Au–ruhr am älugha–en. Sie wissen, dass sie dich auch spvter holen können.R
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Uit einem mulmigen »e–ühl reist er in das Dor– seines Bruders und sieht 
dort nach Jahren seine ?erwandten wieder. Uan erzvhlt ihm »eschichten 
2on Kückkehrern, die briePich 2orgeladen und dann in den berüchtigten 
»e–vngnissen inhaNiert wurden. Als er am zweiten 1ag seines Au–enthalts 
ins Gaus des Bruders zurückkehrt, liegt dort ein Brie– mit einem blauen 
runden Stempel der ?erwaltungsregion Süd. Ein Beamter der Subregion 
Sena–e hat ihn 2orbeigebracht. Es ist eine kurze, au– dem …omputer ge6
schriebene ÜachrichtM IBitte melden Sie sich un2erzüglich beim ?erwal6
tungsbüro der Subregion.R 

Als 1es–ay den Brie– liest, ist er geschockt. bwohl er eigentlich bei seiner 
äamilie leben wollte, entscheidet er sich noch am selben 1ag, Eritrea wieder 
zu 2erlassen. Hn der Üacht über uert er die »renze nach qthiopien, doch 
anders als bei seiner ersten älucht hat er nun kein Tiel mehr. Weil er Fede 
GoZnung au– ein besseres Leben au–gegeben hat, lvsst er sich in einem 
:loster nieder. IWenn ich dem Au–gebot ge–olgt wvre, würde ich Fetzt nicht 
hier sitzen und mit euch sprechenR, sagt er. IHch weiss nicht, ob sie mich 
ins »e–vngnis stecken, umbringen oder als Soldaten dienen lassen wollten. 
Hch weiss nur, das mich nichts »utes erwartet hvtte. Deshalb bin ich wieder 
gegangen.R

FZnA HZckkehrer und kein yaJJD End
1es–ay ist kein Einzel–all. Wvhrend Uonaten haben wir weitere Kückkeh6
rerinnen au–gespürt « und wurden mit zahlreichen »eschichten und »e6
rüchten kon–rontiert. äün– da2on konnten wir so weit rekonstruieren und 
2erijzieren, dass wir da2on ausgehen können, dass sie der Wahrheit ent6
sprechen. 

?on zwei 0ersonen, die aus der Schweiz nach Eritrea zurückgekehrt sind, 
–ehlt Fede SpurM

« Beim Ersten handelt es sich um einen Fungen Uann, dessen Asylgesuch 
in der Schweiz abgelehnt wurde. Er litt unter schweren psychischen 
0roblemen und kam dann im Kahmen der –reiwilligen Kückkehr wieder 
nach Eritrea. Sein Tustand war so schlecht, dass er nicht allein mit dem 
Tug an den älugha–en »en– reisen konnte. Das war Ende 4’fx « seither 
haben die beiden 0ersonen, die mit ihm in der Schweiz be–reundet wa6
ren und uns seine »eschichte unabhvngig 2oneinander erzvhlt haben, 
nichts mehr 2on ihm gehört.  

« Die zweite Kückkehrerin ist eine ärau, die eben–alls Ende 4’fx –reiwillig 
nach Eritrea zurückging. Sie sagte uns 2or ihrer Abreise, sie habe Inur 
zu –ün– 0rozent ein gutes »e–ühlR, dass ihr in Eritrea nichts passiere. 
An–ang Januar schrieb sie in einer kurzen ÜachrichtM I»ottseidank ist 
bis Fetzt alles in rdnung.R Seither hat sie au– Kück–ragen nicht mehr re6
agiert, ihre zu2or rege äacebook6Akti2itvt ist zum Erliegen gekommen.

Drei weitere 0ersonen sind aus der Schweiz zunvchst nach Eritrea zurück6
gekehrt und danach erneut aus dem Land gePohenM 

« Der eine 2on ihnen ist 1es–ay, der uns in Addis Abeba seine »eschichte 
persönlich erzvhlen konnte. 

« Ein weiterer Uann kehrte 4’f3 nach Eritrea zurück, wurde dort meh6
rere Uonate in einem berüchtigten »e–vngnis inhaNiert und Poh dann 
erneut über die »renze. Twischen Juli und ktober 4’fx be–and er sich 
laut Teugenaussagen in qthiopien « dann wurde er wegen schwerer 
psychischer 0robleme 2on seiner äamilie nach Eritrea zurückgebracht. 

« Der äall des –ünNen Kückkehrers ist der brisanteste. Üennen wir ihn 
onas. Er bejndet sich Fetzt, wvhrend dieser Bericht erscheint, in ei6
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nem EÖ6Land und hoQ darau–, es bald noch einmal in die Schweiz zu 
schaZen. Er sagte am 1ele–on, dass man ihn direkt nach seiner Kückkehr 
inhaNiert und ge–oltert habe. 

«Sann banden sie ,ich an einen YtuhlW
:lar ist, dass onas in der Schweiz lebte, hier einen negati2en Asylentscheid 
bekam und au–grund eines Suizid2ersuchs hospitalisiert wurde. :lar ist 
auch, dass er sich au–grund des hohen Drucks und der Ausweglosigkeit –ür 
eine –reiwillige Kückkehr entschied, dass er bei der Kückkehrberatung des 
:antons Türich war und im August 4’f9 2on Türich über Hstanbul nach 
Asmara reiste. 

onas sagt aus, dass er am älugha–en Asmara 2on zwei Uvnnern des eritrei6
schen »eheimdienstes emp–angen worden sei, die ihn be–ragten und dann 
mit dem Auto in eine rund 4’ Uinuten ent–ernte Wohnung brachten. Dort 
sei er in EinzelhaN –estgehalten, mehrmals 2erhört sowie ge–oltert worden. 
ISie wussten, dass ich an einer Demonstration in »en– teilgenommen habe, 
und beschuldigten mich, ein Spion der pposition zu seinR, sagt onas. 
IDann banden sie mich an einen Stuhl und schlugen mich.R Önter anderem 
habe einer mit einem »ürtel au– Kücken und Schultern eingeschlagen, der 
andere mit einem Stock au– :op– und Beine. Üach unge–vhr zwei Wochen 
hvtten sie ihn ins »e–vngnis Adi Abeito gebracht, 2on wo er schliesslich 
Piehen konnte.

Zur Transparenz: Wie wir die Erzählungen verifiziert haben

Während Ereignisse in der Schweiz mittels Dokumenten oder weiterer 
Zeugenaussagen nachgeprüft werden konnten, lassen sich die Gescheh-
nisse in Eritrea nur anhand der Erzählungen der betroffenen Personen 
verifizieren. Bei der Beurteilung der Glaubhaftigkeit haben wir uns an den 
vier Kriterien orientiert, die auch das Staatssekretariat für Migration in den 
Asylverfahren anwendet: 

– Substanziiertheit (präzise und detailliert)
– Schlüssigkeit (kohärent, keine unerklärbaren Widersprüche)
- Plausibilität der Erzählung sowie Glaubwürdigkeit der Person.

Tesfay traf uns nur widerwillig zum Gespräch. Er tat es, weil er mit dem 
Treffen belegen konnte, dass er erneut aus Eritrea geflohen ist – was die 
Beschwerde seines Sohnes gegen dessen negativen Asylentscheid positiv 
beeinflussen könnte. Er ist als Person glaubwürdig und erzählt eine sehr 
plausible, differenzierte sowie präzise Geschichte ohne Widersprüche. 

Der vierte Rückkehrer, der in Eritrea im Gefängnis sass, dann in Äthiopien 
lebte und schliesslich von seiner Familie zurückgebracht wurde, hat ohne 
Anreiz für eine Falschaussage mit mehreren Vertrauenspersonen in der 
Schweiz und in Äthiopien über seine Inhaftierung gesprochen. Zwei von 
ihnen berichteten uns im persönlichen Gespräch unabhängig voneinander 
seine Geschichte, glaubwürdig und kohärent.  

Für die Verifizierung von Yonas’ Erzählung haben wir am meisten Zeit 
aufgewendet. Denn erstens sind seine Aussagen besonders brisant. Und 
zweitens hat er als einziger der fünf Rückkehrer einen möglichen Anreiz zur 
Falschaussage. Könnte er gegenüber dem SEM glaubhaft machen, dass er 
nach seiner Rückkehr inhaftiert und gefoltert worden ist, würde das seine 
Chancen auf Asyl in der Schweiz deutlich erhöhen.

Yonas erzählt schlüssig von seiner Zeit in der Schweiz, der Rückkehr nach 
Eritrea, seiner Inhaftierung und der darauffolgenden Flucht. Kleinere Wi-
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dersprüche und Unklarheiten kann er auf Nachfrage entweder klären oder 
spricht sie glaubhaft erschwerenden Umständen zu.

Ein Beispiel: «Ich war in einem gestressten Zustand während meiner Zeit 
im Gefängnis. Ich kann mich nicht genau erinnern, wie lange ich bleiben 
musste. Aber ich schätze eine Woche.»

Yonas beschreibt sowohl Details im Gefangenenlager Adi Abeito als auch 
den Weg hinaus korrekt. Sein Erzählverhalten ist nicht sehr ausführlich, auf 
Nachfrage kann er aber Geschehnisse oder Orte detailliert beschreiben. 

«Sie brachten mich in einen Raum, fesselten meine Hände hinter meinem 
Rücken an einen Stuhl. Sie waren vermummt, der eine nahm seinen Gürtel 
heraus und schlug mich damit, während der andere einen Stock nahm, der 
im Zimmer lag, und auf meinen Rücken einschlug.» 

Wenn er eine Frage nicht beantworten kann, gibt er dafür einen schlüssigen 
Grund an, etwa: «Es war dunkel, ich kann nicht genau sagen, wie das Fahr-
zeug (mit dem er vom Flughafen abgeholt wurde) von aussen ausgesehen 
hat.»

Wie sah es innen aus? «Es hatte zwei Teile, vorne die Fahrer und hinten eine 
Art Gefängnis. Sie steckten mich in den fensterlosen Gefängnisteil.»

Werden ihm mögliche Antworten angeboten, widerspricht er und legt seine 
Sicht der Dinge dar.

Wie sahen sie aus, wie gross waren sie? Waren sie vollhaarig, dick, schlank? 
«Der eine hatte eine schwarze Kappe auf, darunter erkannte man ein biss-
chen Glatze. Er war etwas kleiner. Der andere hatte auch eine Kappe auf. 
Sie war blauschwarz.»

Zudem ist seine Geschichte grundsätzlich plausibel. Die Möglichkeit, dass 
ein Rückkehrer direkt ab Flughafen inhaftiert wird, ist sogar im aktuellen 
Eritrea-Bericht des SEM erwähnt. Ein Fragezeichen bildet die Flucht aus 
dem Gefängnis Adi Abeito. Diese schildert Yonas so, dass ein Wärter ihm 
geholfen habe, indem er mitten in der Nacht die Zellentür öffnete und 
ihn entwischen liess. Das ist laut Fachpersonen eher ungewöhnlich, aber 
möglich.

Die Glaubwürdigkeit der Person ist aufgrund der Distanz (mehrere telefo-
nische Gespräche) schwer einzuschätzen. Ihre Handlungsweise entspricht 
aber in keiner Weise den Kriterien, die das SEM als «unglaubwürdiges 
Verhalten» definiert.

Sen Fall öBnas dZr–e es nicht geben
Auch wenn 2ieles da–ür spricht, dass onas die Wahrheit sagt und er nach 
seiner Kückkehr tatsvchlich inhaNiert und ge–oltert wurde, lvsst sich auch 
seine Erzvhlung nicht abschliessend überprü–en. Sollte onas erneut in die 
Schweiz einreisen, wird das SEU entscheiden müssen, ob es die »eschichte 
–ür glaubhaN hvlt. äalls Fa, könnte das :onse uenzen –ür die Schweizer 
Asylpra;is haben « auch darau– gehen wir spvter genauer ein. Denn einen 
äall wie onas dürNe es nicht geben. 
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Video

Video

Satellitenbilder zeigen Gefangene im Innenhof des Gefängniskomplexes von Adi Abeito. Hier 
werden vor allem Personen inhaftiert, die auf der Flucht verhaftet wurden.

Die Schweiz geht da2on aus, dass Kückkehrer wie 1es–ay und onas in 
Eritrea nicht generell als ?errvter betrachtet und daher nicht hart bestraN 
werden. Hhre Bestra–ung er–olge Inicht mehr derart rigorosR, be–and das 
Bundes2erwaltungsgericht 4’f9.

Die »eschichten, die wir hier rekonstruiert haben, widersprechen dieser 
Annahme. Sie zeigen, dass eine –reiwillige Kückkehr nach Eritrea nicht pro6
blemlos ist. ÖndM Wenn onas in Eritrea tatsvchlich ge–oltert wurde, hvtte 
die Schweiz mit seiner Wegweisung wohl das äolter2erbot nach Artikel 5 
der Europvischen Uenschenrechtskon2ention VEUK:7 2erletzt.
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Sarah ärehner, Juristin bei der Schweizerischen älüchtlingshil–e, sieht eine 
mögliche 0arallele zum äall Sri Lanka 2on 4’f5M Damals wurden zwei abge6
wiesene sri6lankische Asylsuchende aus der Schweiz ausgeschaQ und nach 
ihrer Kückkehr inhaNiert sowie ge–oltert. Das SEU 2erhvngte darau in 
einen temporvren Wegweisungsstopp. IBereits in der ?ergangenheit hat 
die Schweiz die Situation in GerkunNsstaaten nicht korrekt abgeklvrt und 
die mit einer Abschiebung 2erbundene »e–ahr unterschvtztR, sagt Sarah 
ärehner. Wie bei Sri Lanka lvgen auch im äall Eritrea Ginweise 2or, dass 
Wegweisungen riskant sind. IÖm zu 2erhindern, dass Kückkehrer ge–vhr6
det werden, muss das SEU seine 0ra;is überdenken.R

Sie YchNeiäer Rehvrden Nissen einiges   und ieles 
nicht
Dieses will ohne detaillierte Einsicht in die ävlle nicht konkret zu den 
?orwür–en der eritreischen Kückkehrer Stellung nehmen. »enerell werde 
laut SEU6Sprecher Daniel Bach Fedes Asylgesuch sorg–vltig und einzeln 
geprüN, Ium ein reales Kisiko einer »e–vhrdungR auszuschliessen. Daher 
sei es 2ertretbar, zu sagen, dass im äalle einer Wegweisung eine Kückkehr 
möglich und zumutbar sei. 

An dieser Einschvtzung vndert laut dem SEU auch die 1atsache nichts, dass 
Iwenig über konkret zurückgekehrte 0ersonen bekannt istR. Die Beurtei6
lung der Schweizer Behörden basiere au– der geltenden Asylpra;is sowie 
der nationalen und internationalen Kechtsprechung. Dokumentierte ävlle 
2on weggewiesenen Asylsuchenden, die nach ihrer Kückkehr in Eritrea un6
behelligt geblieben sind, kann das SEU allerdings auch nach mehrmaliger 
Kück–rage nicht 2orweisen. 
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Lange stand Äthiopien im Krieg mit Eritrea, heute bietet das Land vielen Eritreern Schutz: Im Umland der Hauptstadt Addis 
Abeba.

Selbst in seinem eigenen Eritrea6Lvnderbericht 2on 4’fx erwvhnt das SEU, 
es sei möglich, dass illegal ausgereiste Eritreer bei ihrer Kückkehr schwer6
wiegende :onse uenzen zu be–ürchten hvtten. Au– Seite Ä3 etwaM IEinige 
0ersonen werden 2erhaNet und in eine 0olizeistation oder ein »e–vngnis 
in der Hnnenstadt 2on Asmara gebracht.R der au– Seite 3’M IEine andere 

uelle 2er–ügt über :enntnisse 2on ävllen 2on Kückkehrern V 7, die kurz 
nach ihrer AnkunN inhaNiert wurden. Berichten zu–olge wurden sie im 
»e–vngnis 2erhört und ge–oltert und spvter in eine Uilitvreinheit geschickt  
ein 1eil 2on ihnen Poh wieder aus dem Land.R

Wieso also schicken die Schweizer Behörden Uenschen in ein Land zu6
rück, 2on dem sie wissen, dass dort Willkür herrscht und ge–oltert wirdC 
Die Antwort des SEU ist immer dieselbeM Uan prü–e den Einzel–all. Weg6
gewiesen würden nur Asylsuchende, bei denen keine stichhaltigen »ründe 
–ür die Annahme einer konkreten und ernsthaNen »e–ahr bestünden. Ein 
Uonitoring der Kückkehrer halte man weder –ür notwendig noch –ür um6
setzbar. 

Tusammenge–asst heisst dasM Die Schweizer Behörden 2er–ügen über keine 
dokumentierten ävlle 2on Kückkehrern aus der Schweiz, die unbehelligt 
blieben. Sie sind nicht in der Lage, die Kückkehr zu überwachen. Önd 
doch hat die Schweiz die Asylpra;is 2erschvrN und preist die –reiwillige 
Kückkehr als 2alable ption an.

All das wirN äragen au–M Wussten das SEU und das Bundes2erwaltungs6
gericht genug über die Lage in Eritrea, um einschvtzen zu können, wie 
ge–vhrlich es –ür Fene Uenschen ist, die sie dorthin zurückschicken wollenC 
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Wie will die Schweiz diese Uenschen dazu bringen, zurückzukehren, wenn 
sie kein Beispiel einer problemlosen Kückkehr 2orlegen kannC Hst es unter 
diesen Ömstvnden 2ertretbar, die –reiwillige Kückkehr zu –ördernC Önd 
weshalb wissen die Schweizer Behörden so wenig über ihre Kückkehrer, 
wenn es doch möglich ist, sie au–zuspürenC

Letzte ärage an 1es–ay, be2or er das Gotel 2erlvsst und sich au– den Weg 
zurück in sein :loster machtM IGat Femand aus der Schweiz 2ersucht, dich 
nach deiner Kückkehr zu kontaktierenCR « IÜein, keiner hat ge–ragt.R

Alle Namen geändert

Zu Teil 2 der Serie: Die Zermürbungsstrategie

Morgen im zweiten Teil der Serie lesen Sie: Wie schlimm muss das Leben in 
der Schweiz sein, damit man freiwillig in eine Diktatur zurückkehrt?
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eritreischen Asylsuchenden in der Schweiz. 2016 hielt er sich mit einem of-
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